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Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Bericht der Bundesregierung betref­
fend das auf der 7 L Tagung der Internationa­
l.~n Arbeitskonferenz, 1985, angenommene 
Ubereinkommen (Nr. 161) über die betriebs­
ärztlichen Dienste und Empfehlung (Nr.I71) 
betreffend denselben Gegenstand (III -17 der 

Beilagen) 

I 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorga­
nisation ist gemäß Art. 19 der Verfassung der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation, BGBI. Nr.223/ 
1949, verpflichtet, die von der Internationalen 
Arbeitskonferenz angenommenen internationalen 
Urkunden den zuständigen Stellen im Hinblick auf 
ihre Verwirklichung durch die Gesetzgebung vor­
zulegen. 

Das im gegenständlichen Bericht der Bundesre­
gierung enthaltene Übereinkommen verpflichtet 
den ratifizierten Staat unter Berücksichtigung sei­
ner VerhältniSse und Gepflogenheiten und in Bera­
tung mit den maßgebenden Verbänden der Arbeit­
geber und der Arbeitnehmer eine in sich geschlos­
sene Politik auf dem Gebiet der betriebsärztlichen 
Dienste festzulegen, durchzuführen und regelmä­
ßig zu überprüfen. Der Ratifikant verpflichtet sich 
weiters, betriebsärztliche Dienste schrittweise für 
alle Arbeitnehmer, einschließlich der öffentlich 
Bediensteten und der Mitglieder von Produktions­
genossenschaften, in allen Wirtschaftszweigen und 
allen Betrieben einzurichten: Ist es dem Ratifikant 
unmöglich, betriebsärztliche Dienste sofort für alle 
Bereiche einzurichten, so sind in Beratung mit den 
maßgebenden Interessensvertretungen Pläne für 
die Errichtung solcher Dienste aufzustellen. Im 
ersten Bericht an die Internationale Arbeitsorgani­
sation über die Durchführung dieses Übereinkom­
mens sind diese Pläne anzugeben. In der Folge ist 
der Internationalen Arbeitsorganisation mitzutei­
len, welche Fortschritte im Hinblick auf die 
Anwendung der Pläne erzielt worden sind. Als Auf­
gaben der betriebsärztlichen Dienste werden unter 
anderem folgende Bereiche im Übereinkommen 
angeführt: 

a) Ermittlung· und Beurteilung der von de~ 
Gesundheitsgefahren in der Arbeitsstätte aus­
gehenden Risiken; 

b) Überwachung der Faktoren in der Arbeits­
umwelt und der Arbeitsverfahren, die die 
Gesundheit der Arbeitnehmer beeinträchti~ 
gen könnte, einschließlich der sanitären Anla­
gen, der Kantinen und der Unterkünfte, 
soweit diese Einrichtung vom Arbeitgeber 
zur Verfügung gestellt werden; 

c) Beratung über die Planung und Organisatiori 
der Arbeit; einschließlich d.er Gestaltung der 
Arbeitsplätze; über die Auswahl, die Instand~ 
haltung und den Zustand der Maschinen und 
sonstigen Ausrüstungen sowie über die bei 
der Arbeit verwendeten Stoffe; . 

d) Mitwirkung an der' Entwicklung yon Pro­
grammen für die Verbesserung der .Arbeits­
verfahren und. an der Prüfung· und Beurtei­
lung der gesundheitlichen Aspekte· neuer 
Ausrüstungen; .... . . .. ' ... 

e) Beratung in den Bereich der Gesl,lndheit,der 
Sicherheit und derHygienearn Arbeitsplatz 
sowie der Ergonomie und der individuellen 
und kollektiven Schutzausrüstung; 

f) Überwachung der Gesundheit der Arbeitneh­
mer im Zusammenhang mit der Arbeit; 

g) Förderung der Anpassung der Arbeit an die 
Arbeitnehmer; 

h) Beteiligung an den Maßnahmen der berufli-
chen Rehabilitation; . 

i) Mitarbeit bei der Verarbeitung yon Informa­
tion, bei der Ausbildung und der Erziehung 
in den Bereich der Gesundheit und der 
Hygiene am Arbeitsplatz sowie der Ergono-. -mle; 

j) Organisation der Ersten Hilfe und Notbe­
handlungen; 

k) Mitwirkung an der Auswertung von Arbeits­
unfällen und Berufskrankheiten. 

Die Vorkehrungen für die Einrichtung betriebs­
ärztlicher Dienste können durch die Gesetzgebung, 
Gesamtarbeitsverträge oder andere Vereinbarun­
gen zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
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getroffen werden. Das Übereinkommen sieht vor, 
daß die· betriebsärztlichen Dienste multidisziplinär 
ausgerichtet sind und eine angemessene Zusam­
menarbeit zwischen den betriebsärztlichen Dien­
sten und anderen Einrichtungen des Gesundheits­
wesens sichergestellt ist. Das Personal der betriebs­
ärztlichen Dienste muß bei den oben unter lit. abis 
k angeführten Aufgaben von den Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern bzw. deren Vertretern fachlich völ­
lig unabhängig sein. Im Übereinkommen wird fest­
gelegt, daß die Überwachung der Gesundheit der 
Arbeitnehmer keinerlei Verdienstausfall zur Folge 
haben darf, unentgeltlich sein muß und nach Mög-. 
lichkeit während der Arbeitszeit stattfinden soll. 
Außerdem müssen alle Arbeitnehmer über die mit 
ihrer Arbeit verbundenen Gesundheitsgefahren 
unterrichtet werden. Weiters müssen die betriebs­
ärztlichen Dienste vom Arbeitgeber und den 
Arbeitnehmern über alle bekannten Faktoren und 
alle verdächtigen Faktoren in der Arbeitsumwelt 
unterrichtet werden, die die Gesundheit der Arbeit­
nehmer beeinträchtigen können. 

Durch die gegenständliche Empfehlung 
(Nr. 171) werden die Bestimmungen des Überein­
kommens näher ausgeführt. Die Empfehlung 
(Nr. 171) soll die Empfehlung (Nr. 172) aus dem 
Jahr 1959 ersetzen. 

Zur Frage der Ratifikation des Übereinkommens 
wird im Bericht der Bundesregierung zum Aus­
druck gebracht, daß nach Ansicht der Interessen­
vertretungen der Arbeitnehmer das Übereinkom­
men unter Ausschöpfung der durch Art. 3 Abs. 2 
gebotenen Möglichkeit (Erstellung von Plänen zur 
Einrichtung der betriebsärztlichen Dienste) grund­
sätzlich ratifiziert werden könnte, wobei aber die 
derzeit in allen Wirtschaftszweigen diesbezüglich 
bestehenden Schwierigkeiten nicht verkannt wer­
den. Die Interessenvertretungen der Arbeitgeber 
habe~ sich gegen eine Ratifikation des vorliegen­
den Ubereinkommens ausgesprochen. 

Der Bericht der Bundesregierung enthält eine 
ausführliche Darstellung darüber, inwieweit die 

Mag. Guggenberger 

Berichterstatter 

.verpflichtungen des Übereinkommens bereits ver­
wirklicht sind. Zusammenfassend wird dann im 
Bericht der Bundesregierung abschließend festge­
stellt, daß die Forderung des Übereinkommens in 
vielen Punkten erfüllt sind, jedoch eine Ratifikation 
auch unter Ausschöpfung der durch Art. 3 Abs. 2 
gebotenen Möglichkeit der Aufstellung von Plänen 
für die schrittweise Einrichtung der betriebsärztli­
chen Dienste verfrüht sei. Insbesondere müßten die 
Ausbildungssysteme auf dieses Gebiet der Medizin 
abgestellt, das Arbeitnehmerschutzgesetz geändert 
unq vor allem dessen § 22 auch für den Bereich des 
öffentlichen Dienstes für anwendbar erklärt wer­
den. Um die volle Unabhängigkeit des betriebsärzt­
liche Dienste leistenden Personals zu gewährlei­
sten, wäre auch eine entsprechende Änderung des 
Art. 20 Abs. 1 B-VG erforderlich. Abschließend 
spricht sich der Bericht für eine schrittweise Reali" 
sierung der im Übereinkommen vorgesehenen Ver­
pflichtul1gen aus, wobei jedoch die Ratifikation für 
einen späteren Zeitpunkt ins Auge gefaßt werden 
soll. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung am 
21. Mai 1987 in Verhandlung genommen und nach 
Wortmeldungen des Abgeordneten Hau p t sowie 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales D a I -
I i n ger wurde einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat die Kenntnisnahme des BeriChtes zu 
empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung steHt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t ra g, der 
Nationalrat wolle den Bericht der Bundesregierung 
betreffend das auf der 71. Tagung der Internatio­
rialen Arbeitskonferenz, 1985, angenommene Über" 
einkommen (Nr. 161) über die betriebsärztlichen 
Dienste und Empfehlung (Nr. 171) betreffend den­
selben Gegenstand (III-ll der Beilagen) zur Kennt­
nis nehmen. 

Wien, 19870521 

Hesoun 

Ob~ann 
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